
 

  

DB PWM, SICAV 

2 Boulevard Konrad Adenauer 

1115 Luxemburg 

R.C.S. Luxemburg B 163,660  

(der „Fonds“) 

 

MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER 

 

Für den oben genannten Fonds und seine Teilfonds treten mit Wirkung zum 15. August 2024 

(„Standdatum“) folgende Änderungen in Kraft: 

 
I. Änderungen im Verkaufsprospekt – Besonderer Teil 

• Für den Teilfonds Fixed Income Horizon 2026 
 
Bei dem vorstehenden Teilfonds werden der Begriff und die Definition von hochverzinslichen 
Anleihen sowie die Definition von Investment-Grade- und notleidenden Wertpapieren angepasst.  
 
Die Anlagepolitik wird wie folgt aktualisiert: 

 

Vor dem Standdatum Ab dem Standdatum 
Für den Teilfonds werden verzinsliche Wertpapiere, 
die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert 
sind, wie Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und 
gedeckte Schuldverschreibungen, erworben. Es 
können Staatsanleihen aus Industrienationen und 
wachstumsstarken Ländern (Schwellenländern) sowie 
Unternehmensanleihen mit und ohne Investment-
Grade-Status (hochverzinsliche 
Unternehmensanleihen) erworben werden.  
 
Dabei werden mindestens 85% des 
Teilfondsvermögens in direkt erworbenen Anleihen 
angelegt, die ein Investment-Grade-Rating aufweisen. 
Höchstens 15% des Teilfondsvermögens dürfen ein 
High-Yield-Rating haben. Der Teilfonds investiert nicht 
in notleidende Wertpapiere. Notleidende Wertpapiere 
sind Anleihen mit einem Rating von CCC 
(Fitch/S&P)/Caa2 (Moody’s) oder niedriger, die von 
einem finanziell angeschlagenen oder insolventen 
Emittenten begeben werden. Alle Grenzwerte 
beziehen sich auf den Erwerbszeitpunkt. Bei einer 
späteren Verletzung dieser Grenzen hat der Teilfonds 
neun Monate Zeit, diese zu beheben. 
 
Im Wesentlichen gilt eine Anleihe als Investment-
Grade-Anlage, wenn das zweitbeste Rating der drei 
Ratingagenturen (S&P, Moody’s und Fitch) für diese 
Anleihe als Investment-Grade-Rating einzustufen ist 
(S&P: besser als BBB-; Moody’s: besser als Baa3; 
Fitch: besser als BBB-). Wird eine Anleihe nur von 
zwei anstelle von drei Agenturen bewertet, richtet sich 
die Bonitätseinstufung nach dem niedrigeren der 
beiden Ratings. Hat eine Anleihe nur ein einziges 
Rating, wird dieses einzelne Rating verwendet. Liegt 
kein offizielles Rating vor, wird ein internes Rating 
gemäß den internen Richtlinien der DWS 
durchgeführt. 
 
Im Wesentlichen gilt eine Anleihe als High-Yield-
Anlage, wenn das zweitbeste Rating der drei 
Ratingagenturen (S&P, Moody’s und Fitch) für diese 

Für den Teilfonds werden verzinsliche Wertpapiere, 
die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert 
sind, wie Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und 
gedeckte Schuldverschreibungen, erworben. Es 
können Staatsanleihen aus Industrienationen und 
wachstumsstarken Ländern (Schwellenländern) sowie 
Unternehmensanleihen mit und ohne Investment-
Grade-Status (hochverzinsliche Non-Investment-
Grade-Unternehmensanleihen) erworben werden.  
 
Dabei werden mindestens 85% des 
Teilfondsvermögens in direkt erworbenen Anleihen 
angelegt, die ein Investment-Grade-Rating aufweisen. 
Höchstens 15% des Teilfondsvermögens dürfen ein 
Non-Investment-Grade High-Yield-Rating haben. 
Der Teilfonds investiert nicht in notleidende 
Wertpapiere. Notleidende Wertpapiere sind 
Anleihen mit einem Rating von CCC 
(Fitch/S&P)/Caa2 (Moody’s) oder niedriger, die von 
einem finanziell angeschlagenen oder insolventen 
Emittenten begeben werden. Alle Grenzwerte 
beziehen sich auf den Erwerbszeitpunkt. Bei einer 
späteren Verletzung dieser Grenzen hat der Teilfonds 
neun Monate Zeit, diese zu beheben. 
 
Im Wesentlichen gilt eine Anleihe als Investment-
Grade-Anlage, wenn das zweitbeste Rating der 
drei Ratingagenturen (S&P, Moody’s und Fitch) für 
diese Anleihe als Investment-Grade-Rating 
einzustufen ist (S&P: besser als BBB-; Moody’s: 
besser als Baa3; Fitch: besser als BBB-). Wird eine 
Anleihe nur von zwei anstelle von drei Agenturen 
bewertet, richtet sich die Bonitätseinstufung nach 
dem niedrigeren der beiden Ratings. Hat eine 
Anleihe nur ein einziges Rating, wird dieses 
einzelne Rating verwendet. Liegt kein offizielles 
Rating vor, wird ein internes Rating gemäß den 
internen Richtlinien der DWS durchgeführt. 
 
Im Wesentlichen gilt eine Anleihe als High-Yield-
Anlage, wenn das zweitbeste Rating der drei 



 

  

Anleihe als High-Yield-Rating einzustufen ist (S&P: 
schlechter als BBB-, aber mindestens B-; Moody’s: 
schlechter als Baa3, aber mindestens B3; Fitch: 
schlechter als BBB-, aber mindestens B-). Wird eine 
Anleihe nur von zwei anstelle von drei Agenturen 
bewertet, richtet sich die Bonitätseinstufung nach dem 
niedrigeren der beiden Ratings. Hat eine Anleihe nur 
ein einziges Rating, wird dieses einzelne Rating 
verwendet. Liegt kein offizielles Rating vor, wird ein 
internes Rating gemäß den internen Richtlinien der 
DWS durchgeführt. 
 

Ratingagenturen (S&P, Moody’s und Fitch) für 
diese Anleihe als High-Yield-Rating einzustufen ist 
(S&P: schlechter als BBB-, aber mindestens B-; 
Moody’s: schlechter als Baa3, aber mindestens 
B3; Fitch: schlechter als BBB-, aber mindestens B-
). Wird eine Anleihe nur von zwei anstelle von drei 
Agenturen bewertet, richtet sich die 
Bonitätseinstufung nach dem niedrigeren der 
beiden Ratings. Hat eine Anleihe nur ein einziges 
Rating, wird dieses einzelne Rating verwendet. 
Liegt kein offizielles Rating vor, wird ein internes 
Rating gemäß den internen Richtlinien der DWS 
durchgeführt. 
 
[…] 
 
Bonitätsratings 
Wertpapiere werden in die folgenden Ratingklassen 
eingestuft: 
 

– Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating: 
S&P/Fitch: BBB- oder besser; Moody’s: Baa3 
oder besser. 
 

– Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating: 
Wertpapiere, die schlechter als mit „Investment-
Grade“ bewertet sind. 
 

– Notleidende Wertpapiere: Wertpapiere ohne 
Investment-Grade-Rating, die wie folgt bewertet 
sind: S&P/Fitch: CC oder schlechter; Moody’s: Ca 
oder schlechter. 
 

Bei unterschiedlichen Ratings mehrerer der 
vorgenannten Agenturen wird das Durchschnittsrating 
zugrunde gelegt. Hat ein Wertpapier nur ein einziges 
Rating, wird dieses einzelne Rating verwendet. Liegt 
kein offizielles Rating vor, kann ein internes Rating 
gemäß den internen Richtlinien der DWS durchgeführt 
werden. 
 

 
 
 
Zusätzlicher Hinweis: 

Den Anteilinhabern wird empfohlen, den zum Standdatum jeweils gültigen Verkaufsprospekt und das 
maßgebliche Basisinformationsblatt anzufordern. Der aktuelle Verkaufsprospekt und das 
Basisinformationsblatt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte und sonstige Verkaufsunterlagen sind 
bei der Verwaltungsgesellschaft und den im Verkaufsprospekt angegebenen Zahlstellen erhältlich. 
Diese Dokumente können auch unter www.dws.com/fundinformation abgerufen werden. 
 
Anteilinhaber, die die hierin genannten Änderungen nicht akzeptieren, können ihre Anteile innerhalb 
eines Monats nach Veröffentlichung dieser Publikation bei den Geschäftsstellen der 
Verwaltungsgesellschaft und (gegebenenfalls) den im Verkaufsprospekt angegebenen Zahlstellen 
kostenlos zurücknehmen lassen. 
 

Luxemburg, Juli 2024 

DB PWM 

http://www.dws.com/fundinformation

